
weiter wachsen wolle. Auch Dr. Andreas Spahlinger, Partner und
Sprecher der Restrukturierungspraxis von Gleiss Lutz, sieht es
wie sein Kollege. »Wir gehen davon aus, dass wir durch ESUG
weitere Tätigkeitsfelder erschließen werden und bestehende Tä-
tigkeitsfelder erweitern können.« Seine Kanzlei beabsichtige,
im Restrukturierungsbereich weiter zu wachsen und die Gruppe,
die derzeit aus 30 Anwälten besteht, auszubauen. 

»Wir erwarten, dass das ESUG durch die Erweiterung des insol-
venzrechtlichen Instrumentenkastens weitere komplexe Sanie-
rungsaufgaben für uns bringen wird«, sagt Prof. Dr. Christian
Pleister, Partner bei Noerr und Leiter der Corporate Refinancing,
Restructuring & Rescue Group. Ob es dagegen tatsächlich zur »vor-
hergesagten Konsolidierung« von Insolvenzverwalterpraxen
komme, sei noch keineswegs ausgemacht. ESUG biete weiterhin
»große Spielräume« für eine »individualistische« Bestellungs-
praxis der einzelnen Gerichte und Insolvenzrichter. 

»Das ESUG erleichtert den Wirtschaftskanzleien durch die stär-
kere Einbindung der Gläubiger sicherlich den weiteren Zugang in
den Restrukturierungsbereich«, finden Dr. Matthias Kampshoff,
Partner und Leiter der Pratice Area Restrukturierung und Insol-
venzrecht bei Taylor Wessing, und Dr. Michael Malitz, Partner und
Koordinator der IG Insolvenz und Sanierung. Taylor Wessing baue
seine Präsenz im Restrukturierungsbereich kontinuierlich aus, man

sei auch »lateralem Wachstum« gegenüber aufgeschlossen. »Mög-
licherweise wird das ESUG den Wettbewerb zwischen Insolvenz-
verwalterkanzleien und Wirtschaftskanzleien verstärken. Anders
als andere Wirtschaftskanzleien, die Zusammenschlüsse schon
vollzogen haben oder prüfen, wird Taylor Wessing weiterhin auf
Best-Friends-Basis mit Verwalterkanzleien zusammen arbeiten.«
Beim Schutzschirmverfahren werde man wohl verstärkt beim In-
solvenzplan eingebunden sein. Generell sei noch nicht entschieden,
ob man als Bescheiniger im Schutzschirmverfahren oder verstärkt
als Vertreter im vorläufigen Gläubigerausschuss agieren werde.
»Den Eintritt in die Geschäftsführung im Rahmen der Eigenver-
waltung oder die Übernahme des Amtes des (vorläufigen) Sach-
walters sehen wir derzeit nicht als künftiges Betätigungsfeld an.«

Die im ESUG vorgesehenen Änderungen würden an der Aus-
richtung und Tätigkeit wenig ändern, auch wenn diese Regelun-
gen das Tätigkeitsfeld seiner Kanzlei berührten, da zentrale Ge-
biete wie Insolvenzplan, Eigenverwaltung und Verwalterauswahl
betroffen seien, sagt Dr. Sven Schelo, Partner von Linklaters.
»Diese Themen sind sowohl bei Beratung auf Gläubiger- als auch
auf Unternehmensseite von herausragender Bedeutung.« Der
Bereich Restrukturierung werde daher auch künftig ein Wachs-
tumsbereich seiner Kanzlei sein. 

»Die wesentliche Verbesserung der Beratungspraxis dürfte in
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Dr. Rolf Leithaus, CMS Hasche Sigle:
»Die wesentliche Verbesserung für die

Beratungspraxis dürfte in der Stärkung der
Eigenverwaltung liegen.«

Dr. Lars Westpfahl, Freshfields Bruckhaus Deringer:
»Während wir bisher vor allem in der vorinsolvenzlichen Beratung und nur

eingeschränkt im Insolvenzverfahren tätig waren, wird sich unser
Aktionsradius nunmehr auch in diesem Verfahrensstadium vergrößern.«

Dr. Sven-Holger Undritz, White & Case:
»Der Bereich Restrukturierung / Sanierung ist seit Jahren ein Wachstumsmarkt. Wir
gehen davon aus, dass dieser Trend auch zukünftig anhalten wird, wobei die insolvenz-
rechtliche Beratung als auch die Insolvenzverwaltung immer höher werdenden
Qualitätsansprüchen genügen muss. Hier wird sich die Spreu vom Weizen trennen.«
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der Stärkung der Eigenverwaltung sein«, sagt Dr. Rolf Leithaus,
Partner von CMS Hasche Sigle. Für Anwälte aus beratenden
Kanzleien komme auch ein Einsatz als »Eigenverwalter« im
Unternehmen in Betracht. »Selbst wenn im Beratungsfall eine
Eigenverwaltung ausscheidet, führt eine verbesserte Vorherseh-
barkeit der Verwalterbestellung zu einer besseren Planbarkeit
von Insolvenzverfahren im unmittelbaren Vorfeld. Das ist ein
klassisches Beratungsfeld von Anwälten, die nicht als Insolvenz-
verwalter tätig sind.« Es obliege dann dem Berater vor Antrag-
stellung, mit einem geeigneten Verwalter eine Strategie zu ent-
wickeln, in die die wesentlichen Gläubiger einbezogen werden
könnten. Auch die Erstellung des Insolvenzplans (als »prepack«)
könne das Arbeitsfeld des Insolvenzberaters erweitern, zudem
könne der Berater auf Gläubigerseite die Einleitung und Durch-
führung des Insolvenzverfahrens besser beeinflussen. 

»Als einzige Großsozietät mit einer überörtlich tätigen und so-
wohl nationalen als auch international anerkannten Insolvenz-
verwalterpraxis verfügen wir über das erforderliche Know-how,
um Insolvenzpläne zu konzipieren, Sanierungen vorzubereiten
oder Schutzschirmverfahren zu flankieren«, sagt Dr. Sven-Holger
Undritz, Partner von White & Case. Der Bereich Restrukturie-
rung und Sanierung werde weiterhin ein Wachstumsmarkt sein,
wobei sowohl die insolvenzrechtliche Beratung als auch die Ver-
waltung immer höher werdenden Ansprüchen genügen müsse.
»Hier wird sich die Spreu vom Weizen trennen.« 

Wann wird ESUG erfolgreich sein?

Ob mit ESUG eine neue Sanierungskultur auf den Weg kommt,
bleibt abzuwarten. »Die spannende Frage ist«, so Dr. Sven-Holger
Undritz, »ob die Gläubiger sich zukünftig, wie vom Gesetzgeber
unterstellt, nachhaltig mehr und qualifiziert in die Insolvenz-
verfahren einbringen werden.« Grundvoraussetzung sei, meint
Dr. Rolf Leithaus, dass die Worte des Gesetzgebers auch in der
Wirtschaft Gehör finden. Letztendlich müsse das schuldnerische
Unternehmen selbst die Entscheidung treffen, ob es das Insolvenz-
verfahren durchschreitet. ESUG könne durchaus die gesetzliche
Grundlage für einen »gewissen Paradigmenwechsel« sein – trotz
einiger »Webfehler und Fallstricke«, sagt Prof. Dr. Christian
Pleister, wenn Unternehmen, Berater, Gerichte und Verwalter die
neuen Möglichkeiten tatsächlich nutzten und die »weiterhin
vorhandenen Klippen« umschifften. Auch Dr. Michael Malitz und
Dr. Matthias Kampshoff sehen Chancen, wenn »Richter und Gläu-
biger das Gesetz annehmen und umsetzen. Daran haben wir aber
aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit noch erhebliche

Zweifel«. Das mangelnde Interesse sei nicht durch »Knopfdruck
des Gesetzgebers« zu beseitigen. Ein Mentalitätswechsel sei
wohl durch zusätzliche Anreize zu fördern, möglicherweise
müsse der Gesetzgeber nochmals »nachlegen«. »Aber gibt es ei-
nige Leuchtturmverfahren unter Einbeziehung von ESUG, kann
das Gesetz ein großer Erfolg werden.« 

Auch Dr. Heiko Tschauner sieht den Erfolg entscheidend von
den ersten Anwendungsfällen beim Schutzschirmverfahren ab-
hängen. Ebenfalls der Umgang der Richter werde entscheidend
sein, ob diese für Verwaltervorschläge aufgeschlossen seien oder
»großzügig« davon Gebrauch machten, den vorgeschlagenen
Verwalter zum Beispiel wegen Vorbefasstheit abzulehnen. »Nur
wenn durch entsprechend positiv verlaufende Testfälle bei den
Beteiligten das Vertrauen auf höhere Berechenbarkeit entsteht,
werden Verfahren in Zukunft früher eingeleitet.« In steuerrecht-

licher Hinsicht müsse man das deutsche Restrukturierungs-
und Insolvenzrecht als »Sanierungsfall« bezeichnen, sagt Dr.
Lars Westpfahl. Zudem werde es neben der sorgfältigen Vorbe-
reitung durch die Berater des Schuldners und der wesentlichen
Gläubiger auf die Einstellung des Richters ankommen. Das Gesetz
lasse »bedauerlicherweise, aber wahrscheinlich auch notwen-
digerweise« dem Richter genügend Spielraum zur »Obstruktion«.
Gelinge es, das Schutzschirmverfahren als Alternative zu aus-
ländischen Verfahrenstypen zu positionieren, »dürfte die Diskus-
sion über die Einführung eines vorinsolvenzlichen Sanierungs-
verfahrens vorerst vom Tisch sein«. Für Dr. Andreas Spahlinger
geht ESUG nicht weit genug. Er verweist auf die insgesamt noch
sanierungsfreundlicheren Regeln in England. Im Kern enthalte
ESUG gute und richtige Ansätze, meint Dr. Sven Schelo. Er plä-
diere daher weiterhin für ein »echtes« vorinsolvenzliches Sanie-
rungsverfahren mit Moratorium. Er erwarte durch das ESUG keine
»bahnbrechenden Änderungen« in puncto Sanierungskultur.
»Diese wird von der Praxis fortentwickelt werden müssen.« «
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Dr. Sven Schelo, Linklaters:
»Zentrale Gebiete des ESUG wie Insolvenzplan,

Eigenverwaltung und auch Verwalterauswahl sind sowohl bei
Beratung auf Gläubigerseite als auch auf Unternehmensseite

von herausragender Bedeutung.«

Dr. Michael Malitz, Taylor Wessing:
»Im künftigen Schutzschirmverfahren
wird Taylor Wessing verstärkt in die
Erstellung von Insolvenzplänen einge-
bunden sein.«
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Zutritt in Fernost:

Einfluss der InsO

auf das chinesische

Insolvenzrecht

Titel 

Wo sich bei der wirtschaftspolitischen Transformation

Chinas die InsO im neuen Konkursgesetz widerspiegelt

Verwalter & Kanzleien

Prof. Dr. Mark Zeuner (WZR Group)

Kongresse & Tagungen

Deutscher Insolvenzverwalterkongress 2011

Anmerkungen zum § 270 b ESUG-InsO

Nur Listenverwalter als »mitgebrachte« vorläufige Sachwalter?

w
w

w
.in

da
t-

re
po

rt
.d

e

Ausgabe 08_2011

24.  November 2011

INDat-Report

Ve r wa lt e r _ Ve r fa h r e n _ G e r i c h t e

ESUG bringt Schub in
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positionieren sich

Titel 

Befragung der großen Wirtschaftskanzleien Deutschlands:
Unser Aktionsradius vergrößert sich durch ESUG

Im Gespräch mit MdB Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU) und MdB Christian Ahrendt (FDP)

ESUG: Alea iacta est oder Antworten auf letzte strittige Fragen

Verwalter & Kanzleien

Dr. Nils G. Weiland (Dr. Weiland & Partner)

Standpunkt von Prof. Dr. Wilhelm Uhlenbruck

InsO im Schatten von ESUG?
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ESUG bringt Schub in 
die Restrukturierung:
Wirtschaftskanzleien 
positionieren sich

Titel

Dr. Andreas Spahlinger, Gleiss Lutz: 
»Wir gehen davon aus, dass wir als Wirtschaftsrechtskanzlei mit einer starken

Restrukturierungspraxis durch das ESUG weitere Tätigkeitsfelder erschließen
werden und bestehende Tätigkeitsfelder erweitern können.«
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Köln. Der Verabschiedung in zweiter und dritter Lesung am 27./28.10.2011 und dem Inkrafttreten des Gesetzes zur weiteren

Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) im Frühjahr 2012 sehen die großen deutschen Wirtschaftskanzleien

mit recht hohen Erwartungen und Zuversicht entgegen. Nicht nur die Restrukturierung innerhalb der Insolvenz erhält

dadurch neuen Auftrieb, auch die Präsenz der großen Wirtschaftskanzleien im insolvenznahen Beratungssektor bekommt

einen deutlichen Schub, sagen die acht vom INDat-Report befragten Wirtschaftskanzleien, die zu den größten in Deutschland

zählen. Rund um Insolvenzplan, Eigenverwaltung und Verwalterauswahl wollen sie ihre Mandanten auf Gläubiger- und

Schuldnerseite mit Rat und Tat unterstützen. Wie weit ihre Dienste gehen, ist noch nicht genau bestimmt, aber ihr Aktions-

radius im Insolvenzgeschehen wird sich deutlich vergrößern.

Text: Peter Reuter

Neu ist das Feld für sie keineswegs, das es mit ESUG zu beackern
gilt, aber es wird größer. Alle großen Wirtschaftsrechtskanzleien
in Deutschland führen seit Längerem eine Abteilung für Restruk-
turierung, die Namen trägt wie »Insolvency and Restructuring«
oder »Corporate Refinancing, Restructuring & Rescue Team«. Sie
sind auf den Bereich der Sanierung von Unternehmen außer-
halb der Insolvenz fokussiert, beraten und vertreten aber auch
Schuldner und Gläubiger im Insolvenzverfahren. Die einzige
Großkanzlei mit überörtlicher Insolvenzverwalterpraxis ist
White & Case, aber auch Verwalter von CMS Hasche Sigle haben
langjährige Erfahrungen in grenzüberschreitenden Insolvenz-
verfahren neben der reinen sanierungs- und insolvenzrecht-
lichen Beratung. Weil mit dem Gesetz zur weiteren Erleichterung
der Sanierung von Unternehmen (ESUG) die Restrukturierung
in der Insolvenz mehr Möglichkeiten eröffnet und damit an Auf-

gaben zunimmt, da man nicht zuletzt mit dem vereinfachten
Planverfahren, dem Schutzschirmverfahren und in puncto Be-
rechenbarkeit auch bei der Verwalterauswahl einiges verändern
will, spricht dies nun auch Spezialisten an, die bislang im In-

solvenzverfahren mit ihrer Präsenz eher zurückhaltend waren. 
Das wird sich nun mit ESUG ändern, sagen die acht befragten

Großkanzleien, sodass neben der klassischen Verwaltertätigkeit,
die diese wohl nicht anstreben werden, die Planerstellung, die
umfängliche frühzeitige Beratung der Gläubiger und Schuldner,
das Schutzschirmverfahren und das Ausstellen der einleitenden
Bescheinigung zu den »umkämpften« Tätigkeiten zählen werden,
für die sich sowohl Verwalter- als auch Wirtschaftskanzleien als
am besten geeignet ansehen. Schließlich könnte eine Verwalter-
kanzlei, wenn keiner ihrer Verwalter mit dem Fall betraut ist, eine
der anderen neuen Aufgaben ebenfalls bestens übernehmen.

»Unser Aktionsradius wird sich vergrößern«

»Während wir bisher vor allem in der vorinsolvenzlichen Bera-
tung und nur eingeschränkt im Insolvenzverfahren tätig waren,
wird sich unser Aktionsradius auch in diesem Verfahrensstadium
vergrößern«, sagt Dr. Lars Westpfahl, Partner von Freshfields
Bruckhaus Deringer, deren Bereich Restrukturierung/Insolvenz
man weiter verstärken werde. »So wird es zukünftig zu unserem
Beratungsangebot gehören, ein Unternehmen bei der Sanierung
im Rahmen eines Insolvenz(plan)verfahrens einschließlich der
Erstellung des Insolvenzplans zu beraten.« Dennoch würden
weder die Insolvenzverwaltung noch das Sachwalteramt und
Organfunktionen zum Tätigkeitsbereich seiner Kanzlei gehören. 

»Die geplanten Änderungen dürften für uns mit starkem Re-
strukturierungsbereich zu einer Erweiterung des Betätigungs-
feldes führen«, sagt Dr. Heiko Tschauner, Partner und Leiter der
Praxisgruppe Restrukturierung und Insolvenzrecht in Deutsch-
land bei Hogan Lovells, mit der man in den nächsten Jahren

Prof. Dr. Christian Pleister, Noerr:
»Wir erwarten, dass das ESUG durch die Erweiterung des

insolvenzrechtlichen Instrumentenkastens weitere 
komplexe Sanierungsaufgaben für uns bringen wird.«

Dr. Heiko Tschauner, Hogan Lovells:
»Die geplanten Änderungen dürften
für uns als Wirtschaftsrechtskanzlei
mit starkem Restrukturierungsbereich
zu einer Erweiterung des Betätigungs-
feldes führen.«

»Lesen Sie, was unsere Leser am INDat-Report schätzen:

Im INDat-Report werben Unternehmen, Verwalter, Verwerter, Verlage.

»INDat-Report ist für mich Pflichtlektüre, äußerst

informativ. Die Macher haben erkannt, dass

Insolvenzverwaltung mehr ist, als nur Rechts- und

Entscheidungswissen.«

»UNENTBEHRLICH!« »Klar, präzise und detailliert – INDat-Report liefert hoch-

aktuelle Hintergrundinformationen und Experteninterviews

zum Insolvenzgeschehen. Ein unverzichtbares Recherche-

mittel in der Insolvenzberichterstattung.«

»Heute ist es nicht mehr vorstellbar:

Es gab einmal eine Zeit ohne INDat-

Report und Handy.«

»Der INDat-Report hat sich in der

Insolvenzszene zu dem Branchen-

magazin schlechthin entwickelt.« «
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Der INDat-Report

Die Insolvenzordnung und die Insolvenzbranche sind ständi-
gen Änderungen unterworfen. Heute kommt ein neues Gesetz –
morgen drängt eine neue Kanzlei, ein neues Unternehmen auf
den hart umkämpften Markt. Behalten Sie den Überblick. Um
Ihre Chancen im Wettbewerb optimal zu nutzen benötigen Sie
zuverlässige Auskünfte über Ihre eigene Außendarstellung und
die Ihrer Mitbewerber.

INDat-Report ist das Magazin, das Insolvenzverwalter, Gerichte,
Dienstleistungsunternehmen und das Kreditgewerbe anspricht.
Eine Redaktion erfahrener Journalisten sorgt dafür, dass Sie nichts
rund um das Insolvenzgeschehen verpassen. Unterstützt durch
Statistiken zu aktuellen Entwicklungen aus der Datenbank der
WBDat GmbH. Im INDat-Report werben Unternehmen, Verwalter,
Verwerter, Verlage.
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Der INDat-Report erscheint acht mal jährlich. Zwei mal jähr-
lich erscheint das INDat-Report-Statistikheft. Der Indat-Report
hat einen Umfang von 48 – 112 Seiten. Titel, Nachrichten, Im
Gespräch, Standpunkt, Porträts, Interviews, Statistiken. hat
einen Umfang von 48 – 112 Seiten.
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